
                

 

 
 
 

Tarifinformation 2024/3 
gültig ab 15.02.2024 

 
 
Fluggebühren (in €/Min. inkl. USt.) 

Kennzeichen Type Tarif 1 Tarif 2 

OE-KOL PA 28-180    5.40           4.50

OE-KFI Cessna 182T    6.95           5.90 

OE-KTS PA 32 Saratoga II TC    8.95           7.95

Tarif 1: USFC-Mitglieder (Mitgliedsbeitrag € 480,00.-/Jahr) 
  Flüge ohne Einziehungsauftrag nur gegen Vorkasse + € 20.- Bearbeitungsgebühr  

Tarif 2:  Top Members des USFC (Mitgliedsbeitrag € 480,00.-/Jahr zuzüglich  

 € 1018,00.-/Jahr und 12 Monaten Mindestbindung)  
 Die Abrechnung der Fluggebühren erfolgt ausschließlich über Einziehungsauftrag. 
 

Lehrergebühr VFR:  € 1,35/min 
Lehrergebühr IFR:   € 1,60/min 

Landegebühr in LOAV (in € inkl. USt.) 

 Mo – Sa 

Samstag von 
12:30 – 14:30 
und ab 20:00 

Uhr (lokal)

Sonn und 
Feiertag 
ganztags 

Ermäßigung bei 
Schulung und 

Training 

OE-KOL  31.10    37.32    37.32    26.44  

OE-KFI  38.80    46.56    46.56    32.98  

OE-KTS  44.00    52.80    52.80    37.40  

Die Landegebühren entsprechen der aktuellen Gebührenordnung. 

Ermäßigung bei Schulung und Training: 

Diese Flüge sind vom Fluglehrer am Turm anzumelden und im Bordbuch entsprechend  
zu kennzeichnen. 
 15% Ermäßigung von Montag – Freitag bis 19:59.Uhr 
 Samstag nicht in der Zeit von 12:30 – 14:30 und ab 20:00 Uhr. (Alle Zeiten lokal) 
 An Sonn. und Feiertagen keine Ermäßigung bei Schulungs- und Trainingsflügen. 

Landegebühren auf anderen Flugplätzen sind in der Regel direkt zu bezahlen. 
Später eingehende Rechnungen von Landegebühren werden nachverrechnet. 
Treibstoffrechnungen außerhalb LOAV sind auf die Starflight GmbH auszustellen und im Original dem 
Finanzreferenten zu übermitteln. Nur dann werden die Rechnungen per Überweisung refundiert. 

Nachtsichtflug (NVFR) in LOAV 

Laut Gebührenordnung LOAV gilt für Landungen nach ECET folgende Regelung: 
 ECET bis 20:30 Uhr lokal ein Zuschlag von 50%  

!!! Bei mehreren Landungen und sich überschneidenden Tarifen in eigene Bordbuchzeilen eintragen !!! 

Kosten für Überzeit (Landung nach 20:30 Uhr lokal) werden nach Rechnungseingang verrechnet. 


